
Der Bürgerinitiative  wurde bisher keine  Abbaugenehmigung in Form eines 
Bescheides vorgelegt und der Einblick in einen solchen wurde trotz mehrmaliger 
offizieller Anfrage verweigert! Unabhängig davon kann die zivilrechtliche 
Vereinbarung 1981 durch Behördenbescheide NICHT aufgehoben werden. 
Mithilfe Ihrer  hoffentlich zahlreichen JA-Stimmen bei der Volksbefragung wird 
ein Abbau auf 257m Seehöhe sehr unwahrscheinlich! 

Wie aus unserer Fragestellung bei der Volksbefragung zu entnehmen ist soll die 
Vereinbarung 1981 von der Stadtgemeinde grundsätzlich EINGEFORDERT
werden. Dies kann aufgrund eines hoffentlich guten Volksbefragungsergebnisses  
mit entsprechenden Nachdruck  am Verhandlungswege und möglichst unter 
Einbindung des Landes N.Ö. geschehen.  

Erforderlichenfalls, wenn die Vereinbarung 1981 dennoch rechtlich eingeklagt 
werden muss, sollte die Gemeinde während des Verfahrenszeitraumes 
durchschnittlich 2-3% des jeweiligen Gesamtbudgets als Aufwandsrückstellung 
für den WORST CASE Fall einplanen. Wir gehen davon aus, dass die 
Stadtgemeinde aufgrund der jahrelangen Steinbruchgespräche  bereits 
vorsorglich jährliche Rückstellungen gebildet hat. 

In einem Zivilrechtsverfahren ist sehr genau zwischen dem Begriff VERJÄHRUNG
und KONKLUDENTE ZUSTIMMUNG zu unterscheiden.   Wenn die Stadtgemeinde 
Hainburg  tatenlos  zusieht wie die 300m Grenze aus der Vereinbarung 1981 
unterschritten wird kommt dies einer KONKLUDENTEN ZUSTIMMUNG gleich und 
gefährdet die rechtlichen Einforderungsmöglichkeiten . 

Der Steinbruchbetreiber ist zu diesem „Konsens“ nur bereit, wenn er dafür in der 
Steinbruchsohle viele Meter in die Tiefe Sprengen kann. Der Betreiber CEMEX 
möchte auf keinen m³ Gesteinsabbau verzichten. Für den hinteren Bereich 
(Carnuntumstr. Neuriß) des Pfaffenberges  würde das dennoch 40 m Abbau vom 
derzeitigen Berggrat bedeuten. Bei durchgängigen 280m käme er Abbaurand 
immer noch unzulässig nahe an bebautes Wohngebiet heran.
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